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Allgemeine Studienordnung RSA 

 

Druckversand 
1. In den Studiengebühren erhalten sind u.a. die Studienhefte als personalisierte PDF-

Datei zum Download auf unserem Online-Campus. Sollten Sie die Studienunterlagen 
zusätzlich in der gedruckten Variante per Post wünschen, wird hierfür eine Pauschale 
für Druck und Versand (nur innerhalb Deutschlands möglich) berechnet. Die Preise 
hierfür können Sie der Studienanmeldung entnehmen.  
 
 
Prüfung 

2. Bei Fernlehrgängen, die auf staatliche, öffentliche oder sonstige Prüfungen 
vorbereiten oder deren Prüfung bei der RSA durchgeführt werden, werden die 
Änderungen von Prüfungsordnungen und Rahmenstoffplänen weitgehend 
berücksichtigt. Inhalt und Umfang des Studienmaterials können sich daher 
gegebenenfalls ändern. Bei Studiengängen zur Vorbereitung auf amtliche oder 
sonstige Prüfungen übernimmt die RSA keinerlei Haftung für das Bestehen der 
Prüfung.  
 

3. Heilpraktiker 
Die Anmeldung zur amtsärztlichen Heilpraktikerprüfung erfolgt auf Ihre 
eigene Verantwortung und auf eigenen Kosten bei Ihrem zuständigen 
Gesundheitsamt Ihres Hauptwohnsitzes in Deutschland. Für die Praxistätigkeit als 
Heilpraktiker sowie Heilpraktiker für Psychotherapie wird grundsätzlich eine Aus- und 
Weiterbildung in naturheilkundlichen und diagnostischen Verfahren empfohlen bzw. 
durch das Gesundheitsamt verlangt. Hierzu bieten wir zahlreiche Kombistudiengänge 
vergünstigt an. 
Unser Fernstudium „Heilpraktiker Psychotherapie“ bereitet auf die Tätigkeit im 
beratenden Kontext vor. Für die Praxistätigkeit wird eine zusätzliche Aus- und 
Weiterbildung in einem psychotherapeutischen Verfahren empfohlen. 
 
 
Bestandteil des Fernstudiums 

4. Bestandteile des Fernstudiums sind: Digitale Studienhefte, Podcasts, Videos, 
Bewertung der Einsendeaufgaben, Betreuung durch die Fach-Tutoren, Nutzung des 
Online-Campus (hierfür zahlen Sie nur die üblichen Telekommunikationsgebühren), 
Ausstellen von Teilnahmebestätigungen, Studienbescheinigungen, Zertifikaten, 
Teilnahme und Bewertung der Online-Prüfungen (Wiederholungsprüfungen sind 
kostenpflichtig), teilweise Webinar-Aufzeichnungen (siehe Lehrgangsbeschreibung), 
zusätzliche Lernhilfen auf dem Online-Campus, teilweise Zwischenprüfungen. 

 

5. Präsenzphasen vor Ort oder Online 
In den meisten Lehrgängen kann durch eine zusätzliche Leistung (z. B. Teilnahme an 
der Präsenzphase und Bestehen der internen Überprüfung) ein RSA-
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Abschlusszertifikat erworben werden. Sofern für den Studiengang 
Präsenzveranstaltungen (vor Ort oder Online) angeboten werden, sind diese 
erforderlich, um das Abschluss-Zertifikat zu erhalten. Die Teilnahme an der/den 
Präsenzphase/n ist in diesem Fall Voraussetzung, um an der Abschlussprüfung 
teilzunehmen. 
 

Sollten Präsenzphasen als Online-Seminar angeboten werden besteht bei 
Terminproblemen ggf. die Möglichkeit eine Aufzeichnung zu erwerben. Auskünfte 
erhalten Sie dazu im Studienbüro. 
 
Ohne Abschlussprüfung erhalten Sie eine Studienbescheinigung sofern Leistungen 
erbracht wurden. Soweit der belegte Lehrgang auf eine staatliche, öffentlich-
rechtliche oder sonstige externe Prüfung vorbereitet, dient die Studienbescheinigung 
als Nachweis der vermittelten Kenntnisse. Je nach Lehrgang sind Präsenz-
Seminare/Präsenzphasen/Online-Seminare/Webinare ein ergänzendes Angebot oder 
verpflichtend. Die mit * gekennzeichnete Lehrgänge in der Studienanmeldung 
beinhalten Präsenz-Praxisseminare oder Online-Seminare, deren Gebühren nicht in 
den Studiengebühren enthalten sind. 
Bei einer kurzen Laufzeit können wir leider nicht immer gewährleisten, dass die 
Präsenz-Seminare im Lehrgangszeitraum stattfinden. Im Einzelfall muss der Besuch zu 
einem späteren Zeitpunkt erfolgen. Die Teilnahme an den Seminaren ist Pflicht, um 
an den Prüfungen teilnehmen zu können und um das Zertifikat zu erhalten.  
 
Ärzte, Heilpraktiker, Tierärzte und Tierheilpraktiker ist ggf. die Teilnahme an den 
Präsenzphasen freigestellt (Nachweis und nur bei vorheriger Rücksprache mit der 
RSA und die Genehmigung durch die RSA vorausgesetzt). Ansonsten ist eine 
Anerkennung eines anderen Anbieters durch die RSA ausgeschlossen. Die Anfrage 
muss bei der Studienanmeldung vorab erfolgen.  

 

6. Prüfung 
Bei der Teilnahme an staatlichen, öffentlich-rechtlichen oder anderen externen 
Überprüfungen fallen i.d.R. zusätzliche Prüfungsgebühren an, die nicht in den 
Studiengebühren enthalten sind.  
Die tierärztliche Tierheilpraktikerprüfung ist aufgrund des Umfangs nicht in den 
Gebühren enthalten. Die Gebühr wird bei Buchung dieser fällig.  
RSA-Wiederholungsprüfungen haben je nach Studiengang individuelle Gebühren 
(Infos beim Studienbüro).  
Nach dem Bearbeiten Ihres Lehrgangs inklusive der erfolgreichen Bearbeitung der 
Abschlussprüfung erhalten Sie für die Teilnahme am Lehrgang Ihre 
Studienbescheinigung und das RSA-Abschlusszertifikat.  
 

7. Nachbetreuung/Weiterbetreuung 
Zusätzlich zu Ihrer gewählten Studiendauer bieten wir Ihnen eine kostenfreie 
Weiterbetreuungszeit (= identisch mit Nachbetreuungszeit) von bis zu max. 12 
Monaten an (Ausnahmen: Ohrakupunktur und Chinesische Diätetik, Chinesische 
Frauenheilkunde = 1 Monat Nachbetreuung). Studienverträge deren Studienzeit 6 
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Monate betragen, haben eine kostenfreie Nachbetreuungszeit von bis zu max. 6 
Monaten. Bei einer Studienlaufzeit von 4 Monaten oder weniger bieten wir 1 Monat 
Nachbetreuungszeit. Mit Anforderung der Studienbescheinigung und/oder Ablegen 
bzw. Bestehen der Abschlussprüfung endet die Studien- bzw. Nachbetreuungszeit 
automatisch.  
 
 

8. Verlängerung der Nachbetreuungszeit 
Eine Verlängerung der Nachbetreuungszeit ist kostenpflichtig möglich. Diese muss 
vor Ablauf der kostenfreien Nachbetreuungszeit gebucht werden. Die Preise hierzu 
erfahren Sie im Studienbüro. Die Verlängerung wird i.d.R. in 3,6,9 Monatspaketen 
angeboten.   

 

9. Laufzeitwechsel 
Innerhalb des Studiums ist ein einmaliger Wechsel der Studienzeit (begrenzt) 
möglich, sodass die reguläre Studienzeit verkürzt oder verlängert werden kann. Ein 
Laufzeitwechsel ist erstmalig nach 6 Monaten Laufzeit und bis zu 3 Monate vor dem 
regulären Studienende (nicht Nachbetreuungsende) in die nächst höhere oder nächst 
niedrigere durch die RSA angebotene Laufzeit möglich. Hierzu bedarf es jedoch der 
vorherigen Absprache und schriftlicher Genehmigung der RSA. Bei einem 
Studienzeitwechsel (Laufzeitwechsel) ist eine Kündigung erstmalig nach 6 Monaten 
(mit sechswöchiger Frist) möglich, danach regulär wieder alle 3 Monate. Sollte bereits 
die längste angebotene Studienzeit für den jeweiligen Studiengang gewählt worden 
sein, ist ein Wechsel in eine längere Laufzeit nicht möglich. Eine 
Studienunterbrechung oder ein Laufzeitwechsel in der Nachbetreuungszeit ist nicht 
möglich. Die kostenfreie Nachbetreuungszeit zählt nicht als Studienzeit und ist eine 
freiwillige Zusatzoption der RSA. In der Nachbetreuungszeit können Sie den 
Onlinecampus der RSA weiternutzen.  

 

10. Studienende und Prüfung 
Mit Ablegen und Bestehen der schulinternen Abschlussprüfung endet automatisch 
die kostenfreie Nachbetreuung und das Studium wird auf erfolgreich beendet 
gesetzt. Damit endet auch der Zugriff auf den Online-Campus.  

Um zur RSA-Abschlussprüfung zugelassen zu werden müssen vorab alle 
Einsendeaufgaben (online) eingereicht worden sein und der Gesamtdurchschnitt der 
korrekten Antworten muss bei mind. 60% liegen. Die RSA-Abschlussprüfung muss im 
Ergebnis im Humanbereich bei mind. 60% (Ausnahme Heilpraktiker-Studiengänge 
diese liegen bei 75%) und im Veterinärbereich bei mind. 70% korrekter Antworten 
liegen. Die Abschlussprüfung kann bei Nichtbestehen kostenpflichtig wiederholt 
werden (bis zu 5 x). Die Kosten für Wiederholungsprüfungen erfragen Sie bitte im 
Studienbüro. Prüfungen außerhalb der Nachbetreuungszeit sind nicht vorgesehen. In 
Einzelfällen ist dies möglich, wenn bestimmte Voraussetzungen gegeben sind oder 
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dies zuvor schriftlich vereinbart wurde. Die evtl. anfallenden Gebühren hierfür 
variieren und müssen zuvor im Studienbüro erfragt werden. 

 

11. Copyright 

Das während des Studiums zur Verfügung gestellte Material darf weder während, 
noch nach dem Studium Dritten weder im Original, noch in vervielfältigter – auch 
digitaler – Form überlassen oder veräußert werden. Die gesamten Studienunterlagen 
des Fernstudiums sind nur für die Nutzung des im Vertrag genannten Teilnehmers 
bestimmt. Ein Verkauf der Unterlagen bzw. auch ein digitalisieren der Unterlagen 
oder ein unentgeltliches Weitergeben an andere Personen oder Einrichtungen ist 
ausdrücklich untersagt. Die gesamten Studienunterlagen unterliegen dem Copyright 
und dürfen nicht veröffentlicht werden (auch nicht auszugsweise). Die Unterlagen 
sind jeweils sichtbar und unsichtbar gekennzeichnet und bei Zuwiderhandlungen die 
betreffende Person ermittelt werden kann und ein Schadensersatz geltend gemacht 
wird. Dies gilt auch für den Bereich E-Learning. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, 
dass weder Screenshots o.ä. zu den Einsendeaufgaben oder Prüfungen gemacht 
werden dürfen, noch dass die Einsendeaufgaben oder Prüfungen öffentlich diskutiert 
werden dürfen (z. B. in Foren, via Social Media, Whatsapp, etc.). Bei 
Zuwiderhandlungen wird die RSA Schadensersatzforderungen stellen.  
Die Einsendeaufgaben und auch die zusätzlichen Lernhilfen sowie Forenbeiträge 
unterliegen ebenfalls dem Copyright und dürfen weder kopiert, noch veröffentlicht 
oder anderweitig weitergegeben werden. 

12. Bilder 
Während der Präsenz-Seminare werden vereinzelt Fotoaufnahmen gemacht, die 
ausschließlich zur Darstellung der RSA bzw. der Öffentlichkeitsarbeit eingesetzt 
werden. Sollte der Teilnehmer mit seiner Abbildung nicht einverstanden sein muss er 
dies vor den Aufnahmen dem Dozenten mitteilen (und sich nicht zu den 
Gruppenaufnahmen stellen), ansonsten gilt stillschweigend das Einverständnis des 
Teilnehmers.  Filmaufnahmen oder Tonaufnahmen durch die Teilnehmer sind 
während der Präsenz-Seminare und Webinare untersagt. Es dürfen keine Screenshots 
o.ä. vom Online-Campus gemacht werden (u.a. aus Datenschutzgründen). 
 
 

13. Forenbeiträge 
Forenbeiträge gehen in das Eigentum der RSA über – ein Anrecht auf Löschen nach 
Beendigung des Studiums besteht nicht. Die Teilnehmer entscheiden selbst, ob Sie 
mit Pseudonym, Vornamen oder Vor- und Zunamen im Forum agieren. Die RSA 
behält sich vor, Beiträge kommentarlos zu löschen. Einem Forennutzer steht kein 
Löschungsanspruch oder Beseitigungsanspruch hinsichtlich seiner 
geposteten Forenbeiträge gegenüber der RSA/Forenbetreiber gemäß § 98 Abs. 1 
UrhG oder aufgrund einer sonstigen Anspruchsgrundlage zu, auch nicht nach 
Beendigung oder Abbruch des Studiums. 


